
Verordnung über die getrennte Erfassung von Bioabfällen 
(Bioabfallverordnung - BioAbfVO) 
 
Vom 21. Dezember 2010*) 
 
Fundstelle: HmbGVBl. 2010, S. 710 
 
Fußnoten 
*) Verkündet als Artikel 2 der Hamburgischen Wertstoff-Verordnung vom 21. Dezember 2010 (HmbGVBl. 
S. 710)  
  
Auf Grund von § 13 Absatz 2 in Verbindung mit § 11 des Hamburgischen Abfallwirtschaftsgesetzes 
(HmbAbfG) vom 21. März 2005 (HmbGVBl. S. 80) und § 13 Absatz 1 des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) vom 27. September 1994 (BGBl. I S. 2705), zuletzt geändert am 11. August 
2010 (BGBl. I S. 1163, 1166), wird verordnet: 
 
  
§ 1 
Ziel 
Diese Verordnung bezweckt, durch die getrennte Erfassung von Bioabfällen im Rahmen der öffentlichen 
Abfallentsorgung die hochwertige Verwertung von Bioabfällen zu fördern. 
 
  
§ 2 
Anwendungsbereich 
(1) Diese Verordnung gilt für die Erfassung von Bioabfall im Rahmen der öffentlichen Abfallentsorgung. 
Für die Benutzung und Behandlung von Bioabfallbehältern sowie den Gebrauch sonstiger 
gemeinschaftlicher Einrichtungen der öffentlichen Abfallentsorgung gilt die 
Abfallbehälterbenutzungsverordnung (AbfBenVO) vom 16. April 1991 (HmbGVBl. S. 163), zuletzt 
geändert am 21. Dezember 2010 (HmbGVBl. S. 710, 712), in der jeweils geltenden Fassung. 
 
(2) Bioabfälle, die über die Bioabfallbehälter bei privaten Haushaltungen getrennt erfasst werden, sind 
Abfälle gemäß Anlage 1. 
 
(3) Bioabfälle, die über die Bioabfallbehälter bei anderen als in Absatz 2 genannten Herkunftsbereichen 
getrennt erfasst werden, sind beschränkt auf Abfälle überwiegend pflanzlicher Herkunft gemäß Anlage 2. 
 
  
§ 3 
Getrennte Sammlung und Bereitstellung von Bioabfällen 
(1) Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger gemäß § 4 Absatz 1 HmbAbfG betreibt im Rahmen seines 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsauftrags als zuständige Behörde ein flächendeckendes haushaltsnahes 
System der getrennten Bioabfallerfassung. 
 
(2) Die Benutzerinnen und Benutzer im Sinne von § 1 Absatz 2 AbfBenVO sind, soweit es sich um private 
Haushaltungen handelt, zum Anschluss an die haushaltsnahe Bioabfallerfassung gemäß § 11 HmbAbfG und 
zur getrennten Sammlung und Bereitstellung des anfallenden Bioabfalls gemäß § 2 Absatz 2 in den 
bereitgestellten Bioabfallbehältern verpflichtet. 
 
(3) Sofern das Grundstück oder Grundstücksteile lediglich saisonal genutzt werden (zum Beispiel 
Kleingarten), wird der Anschlusspflicht hinreichend nachgekommen, wenn die Benutzerin oder der Benutzer 
im Nutzungszeitraum einen Bioabfallbehälter anfordert und benutzt. 
 
  
§ 4 
Ausnahmen 



(1) Die zuständige Behörde befreit auf schriftlichen Antrag von der Pflicht zur getrennten Sammlung und 
Bereitstellung nach § 3 Absatz 2; soweit 
 
1.die auf dem angeschlossenen Grundstück anfallenden Bioabfälle von der oder dem Nutzungsberechtigten 
als Erzeugerin bzw. Erzeuger oder Besitzerin bzw. Besitzer dieser Abfälle gemäß § 13 Absatz 1 KrW-/AbfG 
selbst auf dem Grundstück kompostiert werden und eine ordnungsgemäße sowie schadlose Verwertung des 
Kompostes auf dem Grundstück sichergestellt ist; eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung ist 
grundsätzlich gewährleistet, wenn zur Verteilung des fertigen Kompostmaterials eine hinreichend nutzbare 
unbebaute Gartenfläche auf dem Grundstück zur Verfügung steht und der Standort der Kompostierung so 
gewählt wird, dass von ihm keine schädlichen Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu befürchten sind oder 
 
2.die örtlichen Entsorgungsverhältnisse einem Anschluss entgegenstehen; dies ist in der Regel dann der Fall, 
wenn kein ausreichender Standplatz für Bioabfall- und andere Abfallbehälter vorhanden ist und auch nicht 
mit zumutbarem Aufwand geschaffen werden kann. 
 
(2) Der Befreiungsantrag ist von der Grundstückseigentümerin oder dem Grundstückseigentümer oder von 
sonstigen aufgrund eines dinglichen Rechts zum Gebrauch des Grundstückes Berechtigten im Sinne von § 2 
Absatz 2 AbfBenVO zu stellen. Er kann auch von Mieterinnen bzw. Mietern oder Pächterinnen bzw. 
Pächtern gestellt werden, wenn diese von der oder dem gemäß Satz 1 Berechtigten bevollmächtigt sind. 
 
(3) Das Vorliegen der Voraussetzungen für die beantragte Befreiung gemäß Absatz 1 ist der zuständigen 
Behörde nachzuweisen. Ist der zuständigen Behörde das Vorliegen schwerwiegender Gründe für eine 
Befreiung im Sinne des Absatz 1 Nummer 2 bekannt, kann sie die Befreiung von Amts wegen vornehmen. 
 
(4) Grundstücke, die an die Sackabfuhr für Restmüll angeschlossen sind, sind von der Pflicht zur Aufstellung 
einer Bioabfalltonne befreit. 
 
  
§ 5 
Anschluss von anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen 
Andere Herkunftsbereiche als private Haushaltungen können auf schriftlichen Antrag bei der zuständigen 
Behörde an die Bioabfallsammlung angeschlossen werden, wenn sie an die öffentliche Abfallentsorgung 
angeschlossen sind und keine betrieblichen Gründe entgegenstehen. Der Anschluss erfolgt nur im Rahmen 
und unter den Bedingungen von § 2 Absatz 3 dieser Verordnung und § 21 Absätze 6 und 7 AbfBenVO. 
 
  
Anlage 1 
zu § 2 Absatz 2 
 
Als Bioabfälle werden erfasst: 
 
Küchenabfälle: 
 Brot- und Kuchenreste 
 
Gemüsereste 
 
Obstreste und Obstschalen 
 
Kartoffelschalen 
 
Eierschalen 
 
Kaffeesatz und -filter 
 
Teeblätter und Teebeutel 
 



gekochte Essensreste 
 
verdorbene Milchprodukte 
 
sonstige ungefährliche organische Abfälle 
  
Gartenabfälle: 
 Schnitt- und Topfblumen 
 
Inhalte von Blumentöpfen und Balkonkästen 
 
Laub und Reisig 
 
Grasschnitt 
 
zerkleinerte Zweige, Äste 
 
Wild- und Unkräuter 
 
Sägespäne von unbehandeltem Holz 
 
Stroh und Heu 
 
sonstige Pflanzenreste 
  
sonstige Bioabfälle: 
 Küchenkrepp und Servietten 
 
Papiertaschentücher 
 
Haare 
 
Vogelsand 
 
Kleintierstreu aus Holzspänen 
 
ungebleichtes Papier in kleinen Mengen (nur Einzelblätter oder Tüten, kein Hochglanzpapier) 
  
 
Die Nutzerinnen und Nutzer von Biotonnen können im Winter kleine Mengen Altpapier in die Biotonne 
einbringen, um ein Festfrieren zu vermeiden. 
 
  
Anlage 2 
zu § 2 Absatz 3 
 
Bioabfälle überwiegend pflanzlicher Herkunft, soweit sie nicht unter die Tierische-Nebenprodukte-
Beseitigungsverordnung vom 27. Juli 2006 (BGBl. I S. 1735), zuletzt geändert am 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2585, 2619), fallen: 
 
Küchenabfälle: 
 Brot- und Kuchenreste 
 
Gemüsereste 
 
Obstreste und Obstschalen 



 
Kartoffelschalen 
 
Eierschalen 
 
Kaffeesatz und -filter 
 
Teeblätter und Teebeutel 
 
verdorbene Milchprodukte 
  
Gartenabfälle: 
 Schnitt- und Topfblumen 
 
Inhalte von Blumentöpfen und Balkonkästen 
 
Laub und Reisig 
 
Grasschnitt 
 
zerkleinerte Zweige, Äste 
 
Wild- und Unkräuter 
 
Sägespäne von unbehandeltem Holz 
 
Stroh und Heu 
 
sonstige Pflanzenreste 
  
 
Die Nutzerinnen und Nutzer von Biotonnen können im Winter kleine Mengen Altpapier in die Biotonne 
einbringen, um ein Festfrieren zu vermeiden. 


